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Detailberatung 2. Lesung 
 
Kapitel I 
 
Änderung Ingress:   wird stillschweigend genehmigt 
Änderung Art. 13 Abs. 1 (Einleitungssatz) 
[Änderung nur im französischen Text]:  wird stillschweigend genehmigt 
Änderungen Art. 13 Abs. 1 Bst. a:  wird stillschweigend genehmigt 
Änderungen Art. 13 Abs. 1 Bst. b 
und Art. T1-3 (neu):   wird stillschweigend genehmigt 
Änderung Art. 13 Abs. 2:  wird stillschweigend genehmigt 
Art. 13 Abs. 3 (neu):   wird stillschweigend genehmigt 
Art. 13 Abs. 4 (neu):   wird stillschweigend genehmigt 
Art. 13 Abs. 5 (neu) 
[Keine Differenzen mehr zwischen 
Antrag BaK und Antrag Regierung]:  wird stillschweigend genehmigt 
 
Art. 13 Abs. 6 (neu) 
Antrag BaK-Mehrheit (Flück) wird dem Antrag BaK-Minderheit (Klauser) und Regierungsrat 
[auf Streichung] gegenübergestellt 
Abstimmung 
Antrag BaK-Mehrheit (Flück) wird dem Antrag BaK-Minderheit (Klauser) und Regierungsrat 
vorgezogen 
Ja:  74 
Nein:  67 
Enthalten:  1 
 
Änderung Art. 15 und Art. 16:  wird stillschweigend genehmigt 
Änderung Art. 36 
[Änderung nur im französischen Text]:  wird stillschweigend genehmigt 
Änderung Art. 40 und Art. T1-1 (neu):  wird stillschweigend genehmigt 
Art. 40a (neu):   wird stillschweigend genehmigt 
Änderung Art. 42:   wird stillschweigend genehmigt 
Änderung Art. 51 Abs. 1 und Art. T1-2 (neu): wird stillschweigend genehmigt 
Änderung Art. 52 Abs. 1 
[Änderung nur im französischen Text]:  wird stillschweigend genehmigt 
Aufhebung Art. 58 Abs. 2:  wird stillschweigend genehmigt 
Änderung Art. 59:   wird stillschweigend genehmigt 
Aufhebung Art. 61 Abs. 2:  wird stillschweigend genehmigt 
Titel T1:   wird stillschweigend genehmigt 
[über Art. T1-1, Art: T1-2 und 
T1-3 wurde bereits abgestimmt] 
 
Kapitel II 
Änderungen Erlass 721.0 Baugesetz vom 09.06.1983 (BauG) 
Werden stillschweigend genehmigt 
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Kapitel III 
Keine Aufhebungen 
 
Kapitel IV 
Inkrafttreten 
Wird stillschweigend genehmigt 
 
Titel und Ingress 
Werden stillschweigend genehmigt 
 
Schlussabstimmung 
Abstimmung 
Annahme Gesetzesänderung 
Ja:  147 
Nein:  0 
Enthalten:  0 


